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9îatioiittlrat§ SBöpcrger.

68 ßeht SiandjeS irt ben ©terrien gefdjrieben,
bas wir SKenfdjen erft berßehen, menn bie ©djrift
längß mieber auSgelöfdjt iß. ©o bauten bie
@ltern Süfjberger in Sleienbadj, als iljnen im
3ahr 1820 am 16. -Kobember ein Knäblein ge=
boren tourbe, bem ße in ber Saufe ben -Kanten
3oÇanneS beilegten, auch nicht baran, baß bas=
felbe einß ^eroorragenben Stntheit an ben ®e=

fdjicten unferes Kantons unb beS ©chmeijerlanbeS
haben toerbe; benn ße lebten in befdjeibenen
SSer^ältniffen unb meinten'S auch für ihren
©obn nicht anberS. Slber bem Kinblein hatte
©Ott nidjt gett>ö^nli<^e ©aben gegeben, unb als
eS äum Jüngling getoorben mar, ba brad? ber
ßd? felbß bie Sahn unb mit eigener Strbeit
ermarb er fid? bie Stittel, um bie ?gocbfd?uIe in
Sern ju befud?en unb bie 9ted?tSgelehrfamteit
äu ßubiren, unb jmar hat er'S grûnblid? getf?an.
Unb ba man ein Sid?t nicbt unter einen ©d?effel
ßettt, haben il?n feine Stitbürger oom 3a(jm
1849 an ununterbrochen in ben -Kationalratl?
gemäfilt, mo er als trefflieber Sebner unb ein=

fichtiger ©taatSmann mirtte unb nid?t geringen
Slntheil hatte an ber©d?öhfung beS neuen SunbeS
unb feiner Serfaßungen bon 1848 unb 1874.
SBäh^enb mehrerer Sßerioben mar er auch

glieb. beS ©roßen 9îatl?e8. Sßieberholt trat an
ihn bie Ülußorberung, in bie bernifd^e Regierung
ober in ben SunbeSratl? ju treten; aber fo
gleidßam feine erfte Siebe mar bie 9ted?tSgelel?r=
famüeit, unb ba er fich in Sangenthai ein freunb*
iidheS $eim gefdjaffen unb als 3fted?tSgelehrter
bon Sah unb gern, bon tßribatßerfonen unb
©taatSbehörben um SRath angegangen mürbe,
fo fd?lug er biefe ©fme" aus unb blieb feinem
Serufe treu, ©o mar er auch lange 3ahre
Dberaubitor ber fchmeijerifchen Slrmee, gleichfam
oberßer 9Kilitärrid?ter. 2BeId?e Sichtung er bei
feinen SJtitbürgern genoß, baS hat man erfahren,
als am 2. gebruar 1886 fid; bie Kunbe bon
feinem Sobe berbreitete, unb man fah eS, als er
am barauf folgenden 5. gebruar in Sangenthai
begraben mürbe, mo an feinem ©rabe bie 23er*

treter beS SunbeS, ber Strmee, beS KantonS it;m
eble SBorte beS Sad?ruf8 mibmeten, unb feine
Sßitbürger in großer 3ah* ßanben, in ihm
einen uneigennützigen Serather unb fèelfer be=

trauernb. Sehmt StUeS unb in StUern: er mar
ein Sftann.

Sttttbnmmatttt Söil^elm SStgter.

SBithelm SSigier (fbrid? 2Bifd?ier), geb. 1823,
gehörte einer bornehmen ©olothurner gamilie
an, rnelche borgeiten aus grantreich einmanberte,
inbem ein Slßne, ber als Stitglieb ber franjös
ßfd?en @efanbtfd?aft bahin getommen mar, ßch

in ©olothurn nieberließ. 6r genoß als ©oh«
einer ^Jatrigierfamilie bie forgfftltigfte ©rjiehung
in feiner Saterftabt unb in ©enf, ftubirte h^=
nach bie Sed?t8mißenfd?aften in 3ürichr Sonn,
Serlin unb §eibelberg unb machte, h^imgetehrt,
fein gürfprecherejanten. SDod? blieb er bem

Serufe nicht treu; in Sertin hatte er fich atä
©tubent lebhaft an ber Sebolution betheiligt
unb in feinem Satertanbe bemegten ihn bie=

felben gbeen zur Sheilnahtne an ber ^îolitif.
3m Sereine mit gleidjgeßnnten greunben grünbete
er eine 3<ßtung, ben „Sanbboten", unb führte
1856 eine Sîebifion ber ÄantonSberfaßung her*
bei, melche baS biS[;er tonferbatioe Regiment
befeitigte unb Sigier mit feinen greunben an'S
Kuber brachte. Sott ba an ftanb Sigier bis

ju feinem Sobe unauSgefefct als Sanbammann
an ber ©pitze ber tantonalen ißolüit îtnb Ke=
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Nationalrath Bühberger.

Es steht Manches in den Sternen geschrieben,
das wir Menschen erst verstehen, wenn die Schrift
längst wieder ausgelöscht ist. So dachten die
Eltern Bützberger in Bleienbach, als ihnen im
Jahr 1820 am 16. November ein Knäblein ge-
boren wurde, dem sie in der Taufe den Namen
Johannes beilegten, auch nicht daran, daß das-
selbe einst hervorragenden Antheil an den Ge-
schicken unseres Kantons und des Schweizerlandes
haben werde; denn sie lebten in bescheidenen
Verhältnissen und meinten's auch für ihren
Sohn nicht anders. Aber dem Kindlein hatte
Gott nicht gewöhnliche Gaben gegeben, und als
es zum Jüngling geworden war, da brach der
sich selbst die Bahn und mit eigener Arbeit
erwarb er sich die Mittel, um die Hochschule in
Bern zu besuchen und die Rechtsgelehrsamkeit
zu studiren, und zwar hat er's gründlich gethan.
Und da man ein Licht nicht unter einen Scheffel
stellt, haben ihn seine Mitbürger vom Jahr
1849 an ununterbrochen in den Nationalrath
gewählt, wo er als trefflicher Redner und ein-
sichtiger Staatsmann wirkte und nicht geringen
Antheil hatte an der Schöpfung des neuen Bundes
und seiner Verfassungen von 1848 und 1874.
Während mehrerer Perioden war er auch Mit-

glied des Großen Rathes. Wiederholt trat an
ihn die Aufforderung, in die bernische Regierung
oder in den Bundesrath zu treten; aber so

gleichsam seine erste Liebe war die Rechtsgelehr-
samkeit, und da er sich in Langenthal ein freund-
liches Heim geschaffen und als Rechtsgelehrter
von Nah und Fern, von Privatpersonen und
Staatsbehörden um Rath angegangen wurde,
so schlug er diese Ehren aus und blieb seinem
Berufe treu. So war er auch lange Jahre
Oberauditor der schweizerischen Armee, gleichsam
oberster Militärrichter. Welche Achtung er bei
seinen Mitbürgern genoß, das hat man erfahren,
als am 2. Februar 1386 sich die Kunde von
seinem Tode verbreitete, und man sah es, als er
am darauf folgenden ö. Februar in Langenthal
begraben wurde, wo an seinem Grabe die Ver-
treter des Bundes, der Armee, des Kantons ihm
edle Worte des Nachrufs widmeten, und seine
Mitbürger in großer Zahl standen, in ihm
einen uneigennützigen Berather und Helfer be-
trauernd. Nehmt Alles und in Allem: er war
ein Mann.

Landammann Wilhelm Vigier.
Wilhelm Vigier (sprich Wischier), geb. 1823,

gehörte einer vornehmen Solothurner Familie
an, welche vor Zeiten aus Frankreich einwanderte,
indem ein Ahne, der als Mitglied der franzö-
fischen Gesandtschaft dahin gekommen war, sich

in Solothurn niederließ. Er genoß als Sohn
einer Patriziersamilie die sorgfältigste Erziehung
in seiner Vaterstadt und in Genf, studirte her-
nach die Rechtswissenschaften in Zürich, Bonn,
Berlin und Heidelberg und machte, heimgekehrt,
sein Fürsprecherexamen. Doch blieb er dem

Berufe nicht treu; in Berlin hatte er sich als
Student lebhaft an der Revolution betheiligt
und in seinem Vaterlande bewegten ihn die-

selben Ideen zur Theilnahme an der Politik.
Im Vereine mit gleichgesinnt«» Freunden gründete
er eine Zeitung, den „Landboten", und führte
13S6 eine Revision der Kantonsverfassung her-
bei, welche das bisher konservative Regiment
beseitigte und Vigier mit seinen Freunden an's
Ruder brachte. Von da an stand Vigier bis

zu seinem Tode unausgesetzt als Landammann
an der Spitze der kantonalen Politik und Re-



gierung. Kein anberer Staatsmann ber ©cbmeij
genoß fo ununterbrochen baS Vertrauen feines
Cantons, mie bieS mit Sigier im Kanton ©olo=
tfjurn ber gall mar; baS ©ebeimniß beSfelben
lag in einer außerorbentlicben a3oltêt^iimlic^=
feit, bie l;inmiebcrum in einer großen Seutfelig-
feit ihren beften ©runb hatte. ©inen großen ©im
ftufe übte er aus als SSolfSrebner; man muß ifyn
gefe^en haben, bief en fleinen 2Jîann mit ber
gemaltigen ©timme, mie er in gemanbter Sîebe
bie größten SolfSberfammlungen beherrschte.
2Bie im Kanton ©olotburn, fo übte SSigier auch
in ber eibgenöffifcben Sßolitif großen ©influß
au§. ßr befleibete feit 1856 bis ju feinem
£obe obne Unterbrechung baS Amt eines folo-
tburnif^en ©tänberatbeS unb trug biet jur
©tärfung ber 33unbeSgemalt bei, mäbrenb im
Kanton büuf>tfäcblicb bas 2krfebrê= unb bas
Srjiebungsmefen ibm SebeutenbeS ju berbanfen
haben. Sîacb menfcblicber ^Berechnung hätte er
noch manches gabr mirfen fönnen, ein gungem
frebs macl;te aber eine Deration notbmenbig,
unb troßbem biefe gelungen mar, erfolgte am
18. Atärj 1886 fein £ob. ©eine SSebeutung
für bie freifinnige fßartei beS KantonS ©olotburn,
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aber auch für bie ©cbmeij, trat babei flar ju
£age. ©ein Seicbenbegängniß glich einer 2BaH=

fahrt beS ©olotburner SBolfeS unb fein SBe=

gräbnißtag mar ein S£rauertag ber ganjen frei=
finnigen ©cßmeiä ; biefem ©efühle gaben bie Sieben
beS gegenmärtigen SBunbeSpräfibenten SDeucher
unb Anberer AuSbrucf.

fRationalratlj Äarl Äamr.
Am 22. Slforil 1886 fcßloß ficb in ©umiS=

malb über einem fDianne baS ©rab in ®egen=
mart bon fDiitgliebem ber fantonalen unb33unbeS=
beworben unb einer jablreicben ©eleitfcbaft feiner
fbiitbürger, beren Anmefenheit eS befunbete, baß
ber nunmebr ©abingefcbiebene feinem engern
unb meitern Saterlanbe nicbt gemöbnlicbe ®ienfte
geleiftet babe. Karl Karrer bon S3ümf>liß, geb.
1815, bat ficb baS 3eugniß eines guten fßatrioten
unb moblmeinenben SJianneS in oerfdjiebenen
einflußreichen ©teHungen ermorben; er mirb
feinen greunben unbergeffen bleiben, ber SDÎann
bon recfenbafter ©eftalt mit bem ©emütbe eines
KinbeS. fßon ©eburt nic^t bem ©mnientbale
angebörig, bat er ficb bafelbft feit bem gabre
1848 fo eingelebt, baß er als ein UrtbfmS biefeS
tbatfräftigen unb treuherzigen aSolfSfcßlageS
gelten fonnte. ©r fam nach ©umiSmalb als
SiegierungSftattbalter beS Amtes £racbfelmalb,
unb als ibn bie politifcben SSerbältniffe biefer
33eamtung enthoben, blieb er bafelbft als gür=
fbredjer unb mürbe bon jener Sanbfcbaft als ihr
Vertreter fomobl in ben ©roßen Siatb als auch
in ben Slationalratb entfenbet. gm leßteren
Sfatbe mar er bis zur 3<üt feines £obeS baS
leßte fOiitglieb, baS feit Anfang ber iBunbeSs
oerfantmlung ununterbrochen in berfelben ge=

feffen hatte; mehrmals befleibete er bie SBürbe
eines f(5räfibenten beS ©roßen SîatbeS, mieber=
holt faß er auf bem fßräfibentenftuble beS

SîationalratbeS, breimal bat er eine SBabl in
bie Regierung auSgefcßlagen. gn eibgenöffifcben
Angelegenheiten, aber noch mehr in fantonalen
mar fein SBort ein gemicbtigeS ; mie fffienige
fannte er baS ©anje ber ©taatsoermaltung unb
übte bem entfprecbenb feit 1868 als Alitglieb
unb balb barauf als fßräfibent ber ©taatS*
mirtbfcbaftsfommiffion bis ju feinem ©nbe einen

gierung. Kein anderer Staatsmann der Schweiz
genoß so ununterbrochen das Vertrauen seines
Kantons, wie dies mit Vigier im Kanton Solo-
thurn der Fall war; das Geheimniß desselben
lag in einer außerordentlichen Volksthümlich-
keit, die hinwiederum in einer großen Leutselig-
keit ihren besten Grund hatte. Einen großen Ein-
fluß übte er aus als Volksredner; man muß ihn
gesehen haben, diesen kleinen Mann mit der
gewaltigen Stimme, wie er in gewandter Rede
die größten Volksversammlungen beherrschte.
Wie im Kanton Solothurn, so übte Vigier auch
in der eidgenössischen Politik großen Einfluß
aus. Er bekleidete seit 1856 bis zu seinem
Tode ohne Unterbrechung das Amt eines solo-
thurnischen Ständerathes und trug viel zur
Stärkung der Bundesgewalt bei, während im
Kanton hauptsächlich das Verkehrs- und das
Erziehungswesen ihm Bedeutendes zu verdanken
haben. Nach menschlicher Berechnung hätte er
noch manches Jahr wirken können, ein Zungen-
krebs machte aber eine Operation nothwendig,
and trotzdem diese gelungen war, erfolgte am
18. März 1336 sein Tod. Seine Bedeutung
fur die freisinnige Partei des Kantons Solothurn,
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aber auch für die Schweiz, trat dabei klar zu
Tage. Sein Leichenbegängniß glich einer Wall-
fahrt des Solothurner Volkes und sein Be-
gräbnißtag war ein Trauertag der ganzen frei-
sinnigen Schweiz ; diesem Gefühle gaben die Reden
des gegenwärtigen Bundespräsidenten Deucher
und Anderer Ausdruck.

Nationalrath Karl Karrer.
Am 22. April 1886 schloß sich in Sumis-

Wald über einem Manne das Grab in Gegen-
wart von Mitgliedern der kantonalen und Bundes-
behörden und einer zahlreichen Geleitschaft seiner
Mitbürger, deren Anwesenheit es bekundete, daß
der nunmehr Dahingeschiedene seinem engern
und weitern Vaterlande nicht gewöhnliche Dienste
geleistet habe. Karl Karrer von Bümplitz, geb.
1815, hat sich das Zeugniß eines guten Patrioten
und wohlmeinenden Mannes in verschiedenen
einflußreichen Stellungen erworben; er wird
seinen Freunden unvergessen bleiben, der Mann
von reckenhafter Gestalt mit dem Gemüthe eines
Kindes. Von Geburt nicht dem Emmenthale
angehörig, hat er sich daselbst seit dem Jahre
1843 so eingelebt, daß er als ein Urtypus dieses
thatkräftigen und treuherzigen Volksschlages
gelten konnte. Er kam nach Sumiswald als
Regierungsstatthalter des Amtes Trachselwald,
und als ihn die politischen Verhältnisse dieser
Beamtung enthoben, blieb er daselbst als Für-
sprecher und wurde von jener Landschaft als ihr
Vertreter sowohl in den Großen Rath als auch
in den Natiynalrath entsendet. Im letzteren
Rathe war er bis zur Zeit seines Todes das
letzte Mitglied, das seit Anfang der Bundes-
Versammlung ununterbrochen in derselben ge-
sessen hatte; mehrmals bekleidete er die Würde
eines Präsidenten des Großen Rathes, wieder-
holt saß er auf dem Präsidentenstuhle des

Nationalrathes, dreimal hat er eine Wahl in
die Regierung ausgeschlagen. In eidgenössischen
Angelegenheiten, aber noch mehr in kantonalen
war sein Wort ein gewichtiges; wie Wenige
kannte er das Ganze der Staatsverwaltung und
übte dem entsprechend seit 1868 als Mitglied
und bald darauf als Präsident der Staats-
Wirthschaftskommission bis zu seinem Ende einen
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